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RS OGH 1976/12/21 3Ob165/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1976

Norm

ABGB §1295 Ia7

EO §355 II

EO §359

Rechtssatz

Mangels einer ausdrücklichen gegenteiligen Regelung im § 359 EO hat der Verp3ichtete nur einen

Schadenersatzanspruch gegen den betreibenden Gläubiger. Der Ersatzanspruch besteht daher nur dann, wenn der

betreibende Gläubiger im Exekutionsverfahren schuldhaft einen nicht berechtigten Strafvollzugsantrag gestellt hat.
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